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Nachdem in dieſen Beratungen die geplanten Maßnahmen geprüft , praktiſch

erprobt und vervollkommnet waren , ging man dazu über , auch im Lande deren

Durchführung zu erreichen .

In verſchiedenen Städten wurden Verſammlungen abgehalten , durch Vor —

träge auf die Bedeutung der ganzen Bewegung hingewieſen und die Bildung von

Ausſchüſſen angeregt .
Im Jahre 1903 wurde ein beſonderes Komitee gebildet , dem hauptſächlich

die Landesorganiſation und die Erledigung auswärtiger Fragen zur Aufgabe
fiel . Dieſem „ Landestuberkuloſeausſchuß “ gehörten einige Damen des

Frauenvereins und anderer Wohltätigkeitsvereine , die Fabrikinſpektorin , der

Direktor der Arbeitsnachweiſe des Landes , Vertreter des Miniſteriums des

Innern uſw . an ; den Vorſitz führte Herr Geheimerat Battlehner .

Raſch folgte nun die Gründung von Ausſchüſſen im Lande ; zunächſt ſuchte

man in den Amtsſtädten , deren es im ganzen Lande 53 gibt , Bezirksaus —

ſchüſſe zu organiſieren , welche als Zentrale für die Gemeinden des Bezirks

gelten ſollten . Bald aber ſchien es wünſchenswert , auch in einzelnen Gemeinden

Fürſorgeſtellen oder Ortsausſchüſſe einzurichten , deren es nun bereits mehrere

Hundert gibt .
Dieſelben ſetzen ſich erfahrungsgemäß am beſten zuſammen aus : Bürger —

meiſter , Pfarrer , Lehrer , Gemeinderäten , Induſtriellen , aus Frauen , die im

Frauenverein tätig ſind , aus Krankenſchweſtern , Landkrankenpflegerinnen ꝛc. Von

Wichtigkeit iſt , daß ſtets ein Arzt dem Ausſchuß angehört .
Wenn ein Ausſchuß gebildet iſt , hat in kurzen Worten die Bekannt —

machung zu folgen , daß ein ſolcher beſteht , welches die Mitglieder ſind , was
die Kranken von dem Ausſchuß zu erwarten haben , und daß die Unterſtützung
durch den Ausſchuß nicht als Armenunterſtützung anzuſehen iſt . Dieſe Bekannt —

machung ſollte mindeſtens alle Vierteljahre in einem Blatt , auf den Landorten

durch Ausſchellen , erfolgen .

Zweck und Aufgabe dieſer über das geſamte Land verbreiteten Ausſchüſſe
bilden folgende Programmpunkte :

I. Möglichſt weitgehende Belehrung

des Volkes über die Gefahren der Krankheit und die Mittel zu ihrer Verhütung
Die Belehrung wird erreicht :

1. Durch Verſammlungen , in denen Arzte und Bezirksärzte Vor —

träge halten . In dieſen Vorträgen wird die Bevölkerung von der Heilbarkeit
der Krankheit überzeugt und belehrt , wie dieſelbe zu verhüten iſt . Aber auch zu

große Furcht vor den Bazillenträgern ſoll bekämpft und darauf hingewieſen werden ,
wie notwendig die äußerſte Reinlichkeit bei der Pflege der Kranken iſt .

2. Durch Ausſtellungen von Gegenſtänden , die bei der Pflege Tuber —

kulöſer notwendig ſind , ſo von Spucknäpfen , Wäſcheſäcken , Kochkiſten ꝛc.

3. Durch Verteilung von Flugblättern Merkblättern ) , die in leicht —

faßlicher Weiſe das Volk darüber aufklären , wie die Krankheit zu verhüten und
Erkrankte zu pflegen ſind . 8

Außerdem kann durch Vorträge von Arzten und Fabrikinſpektoren in den
Fabriken ſelbſt viel erreicht werden .
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4. Durch Lichtbilder . Die Bilder geben eine Darſtellung der Krank —

heitserreger , der krankhaften tuberkulöſen Veränderungen im Körper , der Mittel

d Wege , welche uns zur Heilung derſelben zur Verfügung ſtehen .
5. Durch das Was ermuſeum .
6. Muß durch Belehrung in der Familie des Erkrankten aufklärend

gewirkt werden . Hier ſetzt die Tätigkeit der Frauen ein , die bei Hausbeſu chen
darauf dringen , daß der Auswurf Kranker in Spucknäpfen geſammelt wird und

keinesfalls auf den Boden oder ins Bett kommen darf . Ferner wird die Trennung
der Kranken von den Geſunden verlangt ,der Kranke muß ein eigenes Bett haben
und darf möglichſt nicht mit andern Familienmitgliedern im ſelben Zimmer
ſchlafen . Der Boden des Krankenzimmers muß naß geſcheuert werden ; die

Wäſche muß desinfiziert werden und darf nicht mit der übrigen Familienwäſche

zuſammen gewaſchen werden . Alle dieſe Anordnungen ſind ja eigentlich Sache

des behandelnden Arztes ; wir machten aber die Erfahrung , daß in vielen , der

Belehrung ſchwer
z zugänglichen Familien dem Zuſpruch und den Erklärungen

einer erfahrenen Frau ein willigeres Ohr geliehen wurde .

Il . Ermittlung der Branken .

Sehr wichtig , denn viele ſtecken ihre Umgebung an , weil ſie ſelbſt nicht
wiſſen , daß ſie krank ſind . ie Ermittlung erfolgt :

a) in erſter Linie durch Arzte ,
b) durch Krankenſchweſtern bei Hausbeſuchen ,

0) durch Pfarrer , Lehrer, Kinderſchweſtern in Schulen ,
d) durch Fabrikanten ,

e) durch — — 5 und Armenräte ,
f ) durch Frauenvereinsdamen ,

9) durch Mitteilung der Erſatzbe hörde, die durch Erlaß der Reichsbehörde
angewieſen wurde , die Bürgermeiſterämter reſp . TFuberkuloſeausſchüſſe

—
tuberkulöſen Erkrankungen der Militärpflic htigen in Kenntnis zu ſetzen ,

durch Mitteilung der Militärlazarette , die angewieſen ſind , den Landes —

berkuloſeausſchuß von der Entlaſſung mberkulöſer Militärperſonen
zu benachrichtigen ; der Landestuberkuloſeausſchuß verſtändigt hiervon

die betreffenden Ausſchüſſe .
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III . Feſtſtellung der Kranlheit .

a) Durch ärztliche Unterſuchung ( Arme unentgeltlich ) . Der Kranke muß

der geſtelle ein ärztliches Zeugnis bringen über folgende Punkte :

ob er tuberkulös iſt ,
3 in welchem Stadium ſich die Krankheit befindet ( ob Heilung möglich

oder nicht ) ,
3. ob der Kranke in eine Heilſtätte oder in ein Krankenhaus gebracht

werden ſoll oder ob Unterſtützung mit Naturalien einzutreten hat .

b) Durch Unterſuchung des Auswurfs durch den behandelnden oder Ver —

trauensarzt . Es haben ſich in Baden zahlreiche Apotheken zu Unterſuchungen

bereit erklärt , ebenſo die Unterſuchungsämter der hygieniſchen Inſtitute in Frei —
burg und Heidelberg . ( Gläſer zum Einſchicken des Auswurfs an Apotheken ꝛc.

werden unentgeltlich abgegeben . )
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